
 

 

Z-17.1-1101  7. Oktober 2015   
14. März 2019  

Wienerberger GmbH 

Oldenburger Allee 26 

30659 Hannover  

Schlagmann Poroton GmbH & Co. KG 

Ziegeleistraße 1 

84367 Zeilarn  

Mauerwerk aus Poroton-Planhochlochziegeln mit integrierter Wärmedämmung 

(bezeichnet als POROTON S10 MW) im Dünnbettverfahren  

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-17.1-1101 vom 
14. März 2014.  
Dieser Bescheid umfasst drei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.    
  

 

07.10.2015 I 62-1.17.1-73/14 

über die Änderung und Ergänzung der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

vom 14. März 2014 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert und ergänzt. 

 

Abschnitt 3.5 erhält folgende Fassung: 

3.5 Brandschutz 

3.5.1 Grundlagen zur brandschutztechnischen Bemessung der Wände 

Soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist, 
gelten für die brandschutztechnische Bemessung die Bestimmungen der Norm 
DIN 4102-4:1994-03 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und 
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile - und 
DIN 4102-4/A1:2004-11, Abschnitte 4.1, 4.5 und 4.8.  

3.5.2 Einstufung der Wände in Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102-2 

 (1) Mindestens 365 mm dicke tragende raumabschließende Wände aus Planhochloch-
ziegeln nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erfüllen bis zu einem 
Ausnutzungsfaktor α2 = 0,6 die Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse 
F 90 - Benennung F 90-A - nach DIN 4102-2:1977-09 - Brandverhalten von Baustoffen und 
Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen -, wenn die Wände beidseitig mit 
einem mindestens 15 mm dicken Putz nach DIN 4102-4, Abschnitt 4.5.2.10, versehen sind. 

 Mindestens 365 mm dicke tragende raumabschließende Wände aus Planhochlochziegeln 
mindestens der Druckfestigkeitsklasse 10 nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung erfüllen bis zu einem Ausnutzungsfaktor α2 = 1,0 die Anforderungen an die 
Feuerwiderstandsklasse F 90 - Benennung F 90-A - nach DIN 4102-2:1977, wenn die 
Wände mit einer Putzbekleidung – innenseitig mindestens 15 mm dicker Putz der 
Putzmörtelgruppe PIV nach DIN V 18550:2005-04 und außenseitig mindestens 20 mm 
dicker Putz der Putzmörtelgruppe PII nach DIN V 18550:2005-04 - versehen sind.  

 (2) Bei Bemessung des Mauerwerks nach dem genaueren Berechnungsverfahren nach 
DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 7, kann die Einstufung des Mauerwerks in 

Feuerwiderstandsklassen nach Abschnitt 3.5.2 (1) erfolgen, wenn der Ausnutzungsfaktor 2 
wie folgt bestimmt wird und nicht größer als nach Abschnitt 3.5.2 (1) ist: 

 Dabei ist 

2 der Ausnutzungsfaktor zur Einstufung des Mauerwerks in 
Feuerwiderstandsklassen bzw. Brandwände 

hk die Knicklänge der Wand nach DIN 1053-1 

d die Wanddicke  

 der Sicherheitsbeiwert nach DIN 1053-1 

vorh die vorhandene Normalspannung unter Gebrauchslasten unter Annahme einer 
linearen Spannungsverteilung und ebenbleibender Querschnitte  

R der Rechenwert der Druckfestigkeit des Mauerwerks nach DIN 1053-1 
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 Bei exzentrischer Beanspruchung darf anstelle von R der Wert 1,33R gesetzt werden, 

sofern die -fache mittlere Spannung den Wert R nicht überschreitet. 

3.5.3 Einstufung der Wände als Brandwände nach DIN 4102-3 

 (1) Mindestens 365 mm dicke tragende raumabschließende Wände aus Planhochloch-
ziegeln mindestens der Druckfestigkeitsklasse 10 nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung erfüllen bis zu einem Ausnutzungsfaktor α2 = 1,0 die Anforderungen an 
Brandwände nach DIN 4102-3:1977-09 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; 
Brandwände und nichttragende Außenwände, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen -, 
wenn die Wände mit einer Putzbekleidung - innenseitig mindestens 15 mm dicker Putz der 
Putzmörtelgruppe PIV nach DIN V 18550:2005-04 und außenseitig mindestens 20 mm 
dicker Putz der Putzmörtelgruppe PII nach DIN V 18550:2005-04 - versehen sind.  

 (2) Bei Bemessung des Mauerwerks nach dem genaueren Berechnungsverfahren nach 
DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 7, kann die Einstufung des Mauerwerks in Brandwände nach 

Abschnitt 3.5.3 (1) erfolgen, wenn der Ausnutzungsfaktor 2 nach Abschnitt 3.5.2 (2) 
bestimmt wird und nicht größer als 1,0 ist. 

Anneliese Böttcher Beglaubigt 

Referatsleiterin 
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